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3. Teilabschnitt Designated Sponsors 

 

§ 145 Beauftragung und Überwachung der Designated Sponsors  

(1) Im elektronischen Handelssystem übernehmen die durch den zuständigen Träger gemäß Absatz 2 
beauftragten Unternehmen (Designated Sponsors) die Aufgaben gemäß § 146. Die Designated 
Sponsors haben sich zu dem Designated Sponsoring in einem Vertrag mit dem zuständigen Träger 
bereit zu erklären. In dem Vertrag werden die Wertpapiere aufgezählt, für die ein Designated Sponsor 
das Designated Sponsoring übernehmen muss.   

(2) Der gemäß § 3 Abs. 1 zuständige Träger hat auf der Grundlage eines schriftlichen Vertrages für jedes 
Wertpapier, in dem ein Designated Sponsoring erfolgen soll, einen Designated Sponsor mit der 
Übernahme der Aufgaben gemäß § 146 zu beauftragen. Der Träger gemäß Satz 1 hat die 
Beauftragung unverzüglich der Geschäftsführung anzuzeigen. Als Designated Sponsor dürfen nur 
zugelassene Unternehmen mit Zugang zum elektronischem Handelssystem beauftragt werden, die 

1.  aufgrund ihrer personellen, technischen und finanziellen Resourcen sowie ihrer fachlichen 
Eignung und Erfahrung die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben gemäß § 146 
gewährleisten und dem keine Rechtsvorschriften entgegenstehen,  

2. gewährleisten, dass die ihnen und den für sie handelnden Personen im Rahmen der Tätigkeit 
als Designated Sponsor bekannt gewordenen Informationen vertraulich behandelt und 
insbesondere nicht an Dritte weitergeben werden, 

3.  keinen Anlass zur Besorgnis geben, dass der ordnungsgemäßen Erfüllung der ihnen als 
Designated Sponsor obliegenden Aufgaben ihre sonstige Tätigkeit oder ihre gesellschaftlichen 
Verhältnisse entgegenstehen, 

4.  ihre Tätigkeit in einer Weise ausüben, die eine umfassende Überwachung durch die 
Geschäftsführung ermöglicht. 

 Der Träger kann in dem Vertrag gemäß Satz 1 nähere Anforderungen festlegen.  

(3) Die Geschäftsführung erfasst und dokumentiert, ob und in welchem Umfang die Designated 
Sponsors ihre Aufgaben gemäß § 146 erfüllen. Sie kann die entsprechenden Daten auf den 
Internetseiten der FWB (www.deutsche-borese.com) bekannt machen, soweit dies zur Unterrichtung 
der Handelsteilnehmer und Emittenten erforderlich ist. Die Geschäftsführung kann die Tätigkeit von 
Designated Sponsors ganz oder teilweise untersagen, soweit die Voraussetzungen für ihre 
Beauftragung nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind oder die Designated 
Sponsors die ihnen gemäß § 146 obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen. Der Träger 
hat sich für den Fall der Untersagung das Recht zur Kündigung des Vertrages gemäß § 146 
vorzuhalten. 

(4)  Ein Designated Sponsor kann durch Kündigung des Vertrages gemäß Absatz 2 Satz 1 seine Tätigkeit 
als Designated Sponsor insgesamt oder für bestimmte Wertpapiere mit einer Frist von fünf 
Börsentagen beenden. 
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(5) Vor Ablauf einer angemessenen Frist, regelmäßig nicht vor Ablauf von zwanzig Börsentagen, kann 
ein zugelassenes Unternehmen nicht wieder als Designated Sponsor für solche Wertpapiere 
beauftragt werden, für die es gemäß Absatz 4 das Designated Sponsoring gekündigt hat. 

 
 

§ 146 Aufgaben des Designated Sponsors 

(1) Designated Sponsors haben nach Eingang einer Quote-Anforderung in einem Wertpapier, für das sie 
das Designated Sponsoring übernommen haben, unverzüglich einen verbindlichen Quote zu stellen 
und zu diesem Geschäftsabschlüsse zu tätigen; in der Auktion sind die Designated Sponsors 
ebenfalls regelmäßig zur Quotierung verpflichtet. Die Designated Sponsors müssen während der 
Handelszeit des elektronischen Handelssystems immer erreichbar sein. Die Geschäftsführung kann 
bestimmen, dass bei Quote-Anforderungen die Identität des anfragenden zugelassenen 
Unternehmens gegenüber dem Designated Sponsor bekannt gegeben wird.  

(2) Die Geschäftsführung stellt im Interesse geordneter Marktverhältnisse bestimmte Anforderungen an 
die Ausübung der Designated-Sponsor-Funktion; insbesondere setzt sie einen maximalen Spread 
(Maximum Spread) zwischen den Limiten der Geld- und Briefseite, ein Mindestquotierungsvolumen 
auf der Geld- und Briefseite und eine minimale Einstelldauer von verbindlichen Quotes im 
elektronischen Handelssystem fest. 

(3) Verbindliche Quotes können während der Vorhandelsphase und der Haupthandelsphase eingegeben 
werden.  

  

 

 
 


